
Anrechnung von Lehrveranstaltungen am Inst. für Physik und Materialwissenschaft 

Ähnliche Lehrveranstaltungen, die an einer anderen Universität oder Fachhochschule absolviert 

wurden oder die im Rahmen eines anderen Studiums an der BOKU belegt wurden, können unter 

bestimmten Voraussetzungen für Lehrveranstaltungen des Instituts für Physik und 

Materialwissenschaft angerechnet werden.  

Dafür müssen alle der folgenden Kriterien erfüllt sein: 

1. Die Lehrveranstaltung wurde an einer Universität oder Fachhochschule absolviert. 

Lehrveranstaltungen an höheren Schulen wie z.B. Gymnasien oder HTL werden nicht 

berücksichtigt! 

2. Die absolvierte Lehrveranstaltung weist mindestens gleich viele ECTS auf wie die an der 

BOKU angebotene Lehrveranstaltung.  

3. Die absolvierte Lehrveranstaltung weist mindestens gleich viele Semesterwochenstunden auf 

wie die an der BOKU angebotene Lehrveranstaltung.  

4. Die Inhalte der an der BOKU angebotenen Lehrveranstaltung werden durch die absolvierte 

Lehrveranstaltung zum größten Teil abgedeckt. Es können auch mehrere absolvierte 

Lehrveranstaltungen für die Anrechnung herangezogen werden.  

Praktische Vorgangsweise zur Anrechnung: 

Überprüfung der oben genannten Kriterien durch den oder die Studierende selbst. Wenn die 

Kriterien erfüllt sind dann: 

1. Studienabteilung:s 

 siehe Informationen zur Anerkennung der Studienabteilung 

2. Persönliche Vorsprache bei dem/der LehrveranstaltungsleiterIn in der Sprechstunde. 

Information zu Zeit und Ort der Sprechstunde finden sich in den jeweiligen BOKU Online 

Visitenkarten.  

In die Sprechstunde des Lehrveranstaltungsleiters/ der -leiterin sind mitzubringen: 

1. Nachweis über ECTS, Semesterwochenstunden und Note (Zeugnisse) 

2. Ausgefülltes Formular der Studienabteilung 

3. Nachweis über den Inhalt der Lehrveranstaltungen in Form  ausführlicher Skripten, einer 

ausführlichen Mitschrift, ev. auch elektronischer Unterlagen. Im Zweifelsfall besteht die 

Möglichkeit durch den oder die LVA LeiterIn, das Wissen in einzelnen Stoffgebieten durch 

eine Feststellungsprüfung zu bestimmen (kurze mündliche Prüfung gleich vor Ort). 

Bewilligung oder Ablehnung: 

Erfolgt durch den/die LehrveranstaltungsleiterIn durch Unterschrift auf dem Formular der 

Studienabteilung.  

 

http://www.boku.ac.at/lehre/studabt/themen/anerkennungen/

